
— dem Königreich Belgien die Kosten des Verfahrens aufzuer-
legen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Zulassung der natürlichen oder juristischen Personen, die
für die Müllsammlung bestimmte Säcke herstellen und/oder
vertreiben, sei durch keine gemeinschaftliche Harmonisierung
geregelt.

Unter diesen Umständen seien nationale Rechtsvorschriften
über die Zulassung der natürlichen oder juristischen Personen,
die für die Müllsammlung bestimmte Säcke herstellten und/oder
vertrieben, anhand der Artikel 28 und 30 des Vertrages zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft zu beurteilen.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes könne ein vorheri-
ges Genehmigungsverfahren wie das in Artikel 10bis der Ver-
ordnung der Region Brüssel-Hauptstadt vom 15. Juli 1993 über
die Abfallentsorgung durch Müllsammlung vorgesehene den
freien Warenverkehr einschränken.

Um im Hinblick auf die Grundfreiheit des freien Warenverkehrs
gerechtfertigt zu sein, müsse ein solches vorheriges Genehmi-
gungsverfahren ein im Allgemeininteresse liegendes, gemein-
schaftsrechtlich anerkanntes Ziel verfolgen und den Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz beachten, d. h. geeignet sein, die Verwirk-
lichung des verfolgten Zieles zu gewährleisten, und nicht über
das hinausgehen, was zur Erreichung dieses Zieles erforderlich
sei.

Die Kommission könne sich vorstellen, dass ein Zulassungsver-
fahren geeignet sei, die im Allgemeininteresse liegenden Ziele
des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer und des Umwelt-
schutzes zu verfolgen.

Jedoch beachteten im vorliegenden Fall die in Artikel 10bis der
Verordnung vorgesehenen Modalitäten des Zulassungsverfah-
rens nicht den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, da das Verfahren
nicht ohne weiteres zugänglich sei.

Klage der Kommission der Europäischen Gemeinschaften
gegen die Tschechische Republik, eingereicht am 30.

Januar 2006

(Rechtssache C-46/06)

(2006/C 74/16)

(Verfahrenssprache: Tschechisch)

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat am 30.
Januar 2006 eine Klage gegen die Tschechische Republik beim

Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften eingereicht.
Bevollmächtigte der Klägerin sind L. Jelínek und W. Wils,
Zustellungsanschrift in Luxemburg.

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften beantragt,

1. festzustellen, dass die Tschechische Republik dadurch, dass
sie nicht alle erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften erlassen hat, um der Richtlinie 2001/29/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001
zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts
und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesell-
schaft (1) nachzukommen, oder jedenfalls diese der Kommis-
sion nicht mitgeteilt hat, gegen die Verpflichtungen ver-
stoßen hat, die sich für sie aus Artikel 3 Absatz 3, Artikel 6
Absatz 1 hinsichtlich „wirksamer technischer Maßnahmen durch
eine Person …, der bekannt ist oder dem Umständen nach
bekannt sein muss, dass sie dieses Ziel verfolgt“, aus Artikel 6
Absatz 3, 6 Absatz 4 Unterabsätze 1, 4 und 5, Artikel 7
Absatz 1 Unterabsatz 2, Artikel 7 Absatz 2, Artikel 8
Absatz 2 hinsichtlich „Vorrichtungen, Erzeugnissen und
Bestandteilen im Sinne des Artikels 6 Absatz 2“ sowie aus Arti-
kel 8 Absatz 3, Artikel 10 Absatz 1 und Artikel 11 Absatz
2 dieser Richtlinie ergeben;

2. der Tschechischen Republik die Kosten des Verfahrens auf-
zuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Frist für die Umsetzung der Richtlinie in die innerstaatliche
Rechtsordnung sei am 1. Mai 2004 abgelaufen.

(1) ABl. L 167 vom 22.6.2001, S. 10.

Klage der Kommission der Europäischen Gemeinschaften
gegen das Königreich Spanien, eingereicht am 1. Februar

2006

(Rechtssache C-52/06)

(2006/C 74/17)

(Verfahrenssprache: Spanisch)

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat am 1.
Februar 2006 eine Klage gegen das Königreich Spanien beim
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften eingereicht.
Bevollmächtigte der Klägerin sind F. Simonetti und S. Pardo
Quintillán, Zustellungsanschrift in Luxemburg.
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Die Klägerin beantragt,

1. festzustellen, dass das Königreich Spanien dadurch gegen
seine Verpflichtungen aus der Richtlinie 2001/42/EG (1) des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001
über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter
Pläne und Programme verstoßen hat, dass es nicht die erfor-
derlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlassen hat,
um dieser Richtlinie nachzukommen, oder jedenfalls diese
Vorschriften der Kommission nicht mitgeteilt hat;

2. dem Königreich Spanien die Kosten des Verfahrens aufzuer-
legen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Frist zur Anpassung der innerstaatlichen Rechtsordnung an
die Richtlinie 2001/42 sei am 21. Juli 2004 abgelaufen.

(1) ABl. L 197 vom 21.7.2001, S. 30.

Klage der Kommission der Europäischen Gemeinschaften
gegen das Königreich Spanien, eingereicht am 1. Februar

2006

(Rechtssache C-53/06)

(2006/C 74/18)

(Verfahrenssprache: Spanisch)

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat am 1.
Februar 2006 eine Klage gegen das Königreich Spanien beim
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften eingereicht.
Bevollmächtigte der Klägerin sind U. Wölker und S. Pardo
Quintillán, Zustellungsanschrift in Luxemburg.

Die Klägerin beantragt,

1. festzustellen, dass das Königreich Spanien dadurch gegen
seine Verpflichtungen aus der Richtlinie 2003/4/EG (1) des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar
2003 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinfor-
mationen und zur Aufhebung der Richtlinie
90/313/EWG (2) des Rates verstoßen hat, dass es nicht die
Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft gesetzt hat,
die erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen,
oder jedenfalls diese Vorschriften der Kommission nicht mit-
geteilt hat;

2. dem Königreich Spanien die Kosten des Verfahrens aufzuer-
legen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Frist zur Anpassung der innerstaatlichen Rechtsordnung an
die Richtlinie 2003/4 sei am 14. Februar 2005 abgelaufen.

(1) ABl. L 41 vom 14.2.2003, S. 26.
(2) ABl. L 158 vom 23.6.1990, S. 56.

Klage der Kommission der Europäischen Gemeinschaften
gegen das Königreich Belgien, eingereicht am 1. Februar

2006

(Rechtssache C-54/06)

(2006/C 74/19)

(Verfahrenssprache: Französisch)

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat am 1.
Februar 2006 eine Klage gegen das Königreich Belgien beim
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften eingereicht.
Bevollmächtigte der Klägerin sind J. Hottiaux und F. Simonetti,
Zustellungsanschrift in Luxemburg.

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften beantragt,

1. festzustellen, dass das Königreich Belgien dadurch gegen
seine Verpflichtungen aus der Richtlinie 2001/42/EG (1) des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001
über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter
Pläne und Programme verstoßen hat, dass es nicht alle erfor-
derlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlassen hat,
um dieser Richtlinie nachzukommen;

2. dem Königreich Belgien die Kosten des Verfahrens aufzuer-
legen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Frist zur Umsetzung der Richtlinie sei am 21. Juli 2004
abgelaufen. Belgien habe noch nicht alle Maßnahmen ergriffen,
die in die Zuständigkeit der Flämischen Region und der Föde-
ralregierung fielen, oder diese jedenfalls der Kommission nicht
mitgeteilt.

(1) ABl. L 197 vom 21.7.2001, S. 30.
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